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v Hertzog zu Sachſen, Julich, Cleve und Berg, auch Engern und Weſt

Henneberg, Graf zu der Marck und Ravensberg, Herr zu Ravenſtein und Tonna, ?c.

Sà hiermit Jedermanniglich zu wiſſen. Nachdem Wir mißfallig vernommen haben,
was maßen einige Unterthanen Unſerer hieſigen Furſtl. Gothaiſchen Lande mit treuloſer Hintanſetzung der theuer geleiſteten

UnterthanenPflicht, womit ſie Uns verbunden ſind, ohne die mindeſte gegrundete Urſache zu haben, aus bloßem Eigenſinn oder
Ver hetzung anderer Leute ſich unterſtehen, ſonder von Uns dazu erhaltene Erlaubniß aus unſern Landen weg, und an andere auswar

tige Orthe zu ziehen. Und Wir nun aber dergleichen Pflicht-vergeſſenen Unternehmen nachzuſehen nicht gemeinet, ſondern aus Lan

desvaterlicher Vorſorge das erforderliche dagegen vorzukehren entſchloſſen ſind; Als ermahnen Wir Unſere ſamtliche getreue Un
terthanen zuforderſt auf das ernſtlichſte, daß ſie zu dieſem unerlaubten Beginnen ſich von Niemanden, wer es auch ſey, verleiten laſſen
mogen. Da Wir auch aus angebohrner Furſtl. Huld und Gnade Uns die Noth eines jeden eben, wie die Wohlfahrt des geſammten
Landes auf das ſorgfaltigſte angelegen ſeyn laſſen; alſo werden Wir bey denen durch die zeitherigen Miß-Jahre verurſachten ſchwe

ren Zeiten auf die Mittel, wodurch den Unterthanen mittelſt Verbeſſerung der Nahrung und ſonſten aufgeholfen und deren Aufneh
befordert werden konne, Unſer Haupt-Augenmerck zu richten, ebenfalls nicht ermangeln. Damit aber alle die, welche dem

ungeachtet ſich kuünfftig unterfangen werden Unſere Lande heimlich zu verlaſſen, eines Theils Unſern gerechten Unwillen in der That
Hempfinden, andern Theils aber dieſes boſe Unternehmen deſto weniger ins Werck richten mogen, ſo iſt Unſer Wille und Meynung, daß
oergletchen Verbrecher mit der ohngefaumten Confiſcation ihrer ſammtlicher Guter und Haabſeligkeiten beſtrafet werden, und ſelbigen
auch zu keiner Zeit, und unter keinerley Vorwand, die Wieder-Aufnahme angedeyhen ſolle. Vielmehr ſollen diejenigen, welche Un
ſere Lande auf obgedachte Art einmal verlaſſen, und ſich in ſelbigen dereinſt wieder einfinden werden, zur gefanglichen Hafft gezogen,

nach Beſchaffenheit derer Umſtande mit einer beſondern Strafe beleget, und ſodann ohne allen Verzug wieder weggewieſen werden.

auch Unſere Unterthanen ſich durch die argliſtige Ueberredungen fremder oder einheimiſcher Unterhandler nicht etwa zur Emigra-
tion bewegen laſſen mogen; als ermahnen Wir dieſelben hierdurch nachdrucklich, daß ſie denen Vorſpiegelungen ſolcher Leute kein Ge

hor geben, ſondern vielmehr davon bey ihrer ordentlichen Obrigkeit die ungeſaumte Anzeige thun. Daferne aber an den Tag kommen
wurde, daß in Unſern Landen ein oder die andern ſich zu Unterhandlern oder aber auch nur zu Aßiſtenten hatten gebrauchen laſſen, ſo
ſollen erſtere, weß Standes oder Wurden ſie auch ſeyn mochten, ganz ohnfehlbar in das Zucht-Haus eingeliefert, mit dem gantzen

Willkommen beleget, und bey Zuchtlings-Koſt zu harter Arbeit angehalten, letztere hingegen, in ſo ferne ſie nur hierunter hulfliche Hand

geleiſtet, dem Befinden nach, mit empfindlicher Leibes-Strafe beleget werden. Wir wollen auch, damit dergleichen Exceſſe deſto eher
bekannt gemachet werden, einem jeden wahrhafften Denuncianten, deſſen Nahmen auf Verlangen verſchwiegen gehalten werden ſoll,
zo Rlthlr. zur Ergotzlichkeit ſofort baar, welche nebſt denen Unkoſten von obgedachten Unterhandlern, wann ſie es im Vermogen ha
ben, zu erſetzen ſind, reichen laſſen. Gleichwie Wir nun hieruber allenthalben ſtrecklich gehalten wiſſen wollen, alſo haben wir gegen
wartiges Patent zu Jedermanns Wiſſenſchafft zu publiciren, und aller Orthen Unſers Furſtenthums anzuſchlagen befohlen, Frieden

ſtein, den 10. Januar. 1754.

Friederich/ H.z. S.
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	Von Gottes Gnaden Wir Friederich, Hertzog zu Sachsen, Jülich, Cleve und Berg, auch Engern und Westphalen ... Fügen hiermit Jedermänniglich zu wissen. Nach dem Wir mißfällig vernommen haben, was maßen einige Unterthanen Unserer hiesigen Fürstl. Gothaischen Lande ... sich unterstehen, sonder von Uns dazu erhaltene Erlaubniß aus unsern Landen weg, und an andere auswärtige Orthe zu ziehen. Und Wir ... das erforderliche dagegen vorzukehren entschlossen sind ...
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